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5 km südöstlich von Arnstadt durchquert die Straße von Arnstadt nach Gehren Dannheim. Der ca. 300 Einwohner 
zählende Ort liegt am Fuße der Reinsberge und ist einer der 12 Ortsteile der Gemeinde Wipfratal. Bereits um 900 
ist in Urkunden hier von einem „Tanaheim“ zu lesen. Die Ortsbezeichnung könnte auf eine Siedlung bei einem 
Wald hinweisen, wobei es nicht unbedingt ein Tannenwald gewesen sein muss, denn „tan“ bedeutete „Wald“ ganz 
allgemein.

Einst befand sich in Dannheim auch ein Klosterhof, mehrere 
Gebäude davon sind noch heute gut erhalten. Am Ortsrand 
befindet sich die St.-Bonifatius-Kirche. Sie wurde 1774 bis 
1777 unter der engagierten Bauleitung des damaligen Pfar-
rers J. Ch. Stieda gebaut, musste aber 1959 wegen Schäden 
geschlossen werden. Erst in den 90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts konnte sie wieder für die Einwohner geöffnet wer-
den. Viele gepflegte Fachwerkhäuser und Gärten bestimmen 
heute das Ortsbild von Dannheim. Hervorhebenswert sind 
das restaurierte Pfarrhaus und das danebenstehende Wohn-
Stall-Haus. Für letzteres wurde 2000 an die Eigentümer der 
Thüringer Denkmalschutzpreis verliehen. Nicht zu übersehen 
ist die einzige im Ilm-Kreis unter Denkmalschutz stehende, 
1926 erbaute, Trafostation am Ortseingang.
Und noch etwas Bemerkenswertes: Im Südwesten der Ge-
meinde befindet sich die sogenannte „Schenne“ - eine Quel-
le, die in unregelmäßigen Abständen aufbricht und ihr Wasser 
z.T. mit Getöse zum Vorschein bringt.
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Thüringer Engagement-Preis wird erstmals 2013 vergeben -  
Nominierungen sind bis 15. Juli möglich!

Die Anerkennungskultur eh-
renamtlichen Engagements in 
Thüringen startet in eine wei-
tere Runde.
2013 vergibt die Thüringer Eh-
renamtsstiftung erstmalig den 
Thüringer Engagement-Preis 
in fünf Kategorien (Einzelper-
sonen, Jugendpreis, gemein-
nütziger Sektor, Unternehmen 
und Stiftungen).
Mit dem Preisgeld in Höhe 
von 5.000 € je Kategorie, das 
insbesondere durch die Thü-
ringer Sparkassen gestiftet 
wird, soll das vielfältige bür-
gerschaftliche Engagement 
Thüringer Bürgerinnen und 
Bürger in besonderer Weise 
gewürdigt werden.
Die Ermittlung der Gewinner 
erfolgt sowohl durch eine Jury 

als auch durch ein Online-Vo-
ting, zu dem alle Bürgerinnen 
und Bürger des Freistaates 
Thüringen aufgerufen sind. 
Die Preisverleihung wird am 
20. September 2013 in einem 
feierlichen Rahmen in der Lan-
deshauptstadt Erfurt erfolgen.

Bewerbungszeitraum ist vom 
18. April bis 15. Juli.

Schwerpunkt
Der jährlich variierende 
Schwerpunkt des Wettbewerbs 
lehnt sich an das Thema des 
jeweiligen Europäischen Jah-
res an, sofern dieser auf den 
Bereich des Engagements 
übertragbar ist. Damit will die 
Thüringer Ehrenamtsstiftung 
die Bedeutung der bürger-
schaftlichen freiwilligen Leis-

tungen herausheben: diese 
trägt über das eigene Umfeld 
und über die eigene Region 
hinaus, letztendlich zur sozia-
len Stabilität in Europa mit bei.

In 2013 lautet der Schwer-
punkt: „Europäisches Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger“.

Weitere Informationen sowie 
Teilnahmebedingungen und 
Nominierungsformular finden 
Sie unter
http://www.thueringer-
engagement-preis.de

Liebe Bürgerinnen 
und Bürger,

am 16.04.2013 übergaben 
mir die Initiatoren des Bür-
gerbegehrens „Abfallwirt-
schaft in kommunale Hand“ 
den Antrag auf Zulassung 
ihres Bürgerbegehrens. 
Nach der Zulässigkeitsprü-
fung der Kommunalaufsicht 
im Landratsamt konnte den 
Antragstellern die Geneh-
migung überreicht werden. 
Doch worum geht es genau 
in diesem Bürgerbegehren? 
Der Kreistag hatte im Ja-
nuar 2012 die vollständige 
Kommunalisierung der Ab-
fallwirtschaft mehrheitlich 
beschlossen. Dadurch hat 
sich die gesetzlich vorge-
schriebene EU-weite Aus-
schreibung der Leistung 
des Einsammelns und 
Transports des Hausmülls 
erledigt. Hintergrund dieser 
Entscheidung waren die un-
kalkulierbaren Risiken einer 
EU-weiten Ausschreibung 
hinsichtlich der Qualität der 
Leistungserbringung und 
der angemessenen Be-
zahlung der Beschäftigten. 
Nach dem Amtswechsel im 
Landratsamt haben CDU/
FDP und Freie Wähler im 
Kreistag die Kommunalisie-
rung der Abfallwirtschaft ge-
stoppt und das Verfahren zur 
EU-weiten Ausschreibung in 
Gang gesetzt. Gegen diese 
Entscheidung des Kreista-
ges richtet sich das nun-
mehr zugelassene Bürger-
begehren. Sie, als Bürgerin 
und Bürger des Ilm-Kreises, 
können nun darüber mit Ih-
rer Unterschrift entscheiden, 
ob die Abfallentsorgung in 
kommunale Hand übergeht. 
Bislang übernimmt dies ein 
Unternehmen in öffentlich-
privater Partnerschaft. Nach 
EU-Recht muss bei dieser 
Unternehmensform der 
Ilm-Kreis die Entsorgungs-
dienstleistung aber EU-weit 
ausschreiben. Ist das Bür-
gerbegehren erfolgreich, 
können die Bürgerinnen und 
Bürger wie bei einer Wahl 
über die Zukunft der Ab-
fallwirtschaft entscheiden. 
Am 23.05.2013 startet die 
Sammlungsfrist zum Bür-
gerbegehren und endet am 
23.09.2013. Das Bürgerbe-
gehren muss durch mindes-
tens 6.700 Bürgerinnen und 
Bürger unterstützt werden, 
um erfolgreich zu sein.

Ihre Petra Enders
Landrätin
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Denkmaltag -  
Anmeldungen noch bis 31. Mai möglich

Noch bis Ende Mai können 
sich alle, die ihr Denkmal am 
Tag des offenen Denkmals 
für andere zugänglich ma-
chen wollen, bei der Unteren 
Denkmalschutzbehörde des 
Ilm-Kreises (E-Mail: s.marx@
ilm-kreis.de) anmelden. Wie 
immer ist das Motto nicht ver-
bindlich. Die Veranstalter freu-
en sich über alle Anmeldun-
gen. Wer sich bis zum 31. Mai 

anmeldet, wird in die Denk-
malbroschüre aufgenommen. 
Spätere Anmeldungen können 
in der Broschüre nicht mehr 
berücksichtigt werden!!!

Weitere Informationen unter:

http://ilm-kreis-unterwegs.de/
denkmaltag
Anmeldeformular: 
http://bit.ly/19mlt8a
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Arnstädter Schlossfest am 15. Juni 2013
Alljährlich zum Arnstädter 
Schlossfest, welches zugleich 
auf der Ruine Neideck, auf 
der Vorburg, dem heutigen 
Landratsamt, und im Schloss-
museum gefeiert wird, ver-
wandelt sich der Museums-
garten zur Jahrmarktszenerie. 
Ausgesuchte Handwerker und 
Künstler bieten ihre Waren feil. 
Töpfer, Schmiede, Drechsler, 
Zinngießer, Besenbinder, Sei-
fensieder, Filzer und Drucker 
gewähren Einblicke in ihre 
Kunst und ein jeder Besucher, 
ob groß oder klein, kann selbst 
Hand anlegen und sich in tra-
ditionellen Techniken üben. Für 
Augen-, Ohren- und Gaumen-
genüsse wird bestens gesorgt. 
Kinder können dem Märchen-
erzähler lauschen, das Pup-
penspiel besuchen und selbst 
Spielzeug herstellen. An allen 
Orten erklingen klassische 
Bläsermusik, jazzige Töne, bis 
hin zu Folk, Rock, Blues und 
einer bunten Mischung von 
Unterhaltungsmusik, bis ge-
gen 22.30 Uhr ein Feuerwerk-
spektakel das Fest glanzvoll 
beendet.
Auf der Schlossruine Nei-
deck findet um 14.00 Uhr die 
Eröffnung des Festes statt mit 
der Trommelgruppe „Samba-

Escola Popular“. Von 15.00 
bis 18.00 Uhr sind die „Dixie 
Syncopators“ zu hören. Ab 
18.30 bis zum Feuerwerk um 
22.30 Uhr spielen „Die Dörr-
berger Musikanten“. Von 14.00 
bis 18.00 Uhr ist der Kinder-
kanal „Schloss Einstein“ mit 
Autogrammstunde(n) und 
Glücksrad dabei.

Im Landratsamt findet das 
traditionelle Hoffest statt. Ver-
schiedene Amtsbereiche und 
Vereine stellen sich vor und 
ein buntes Programm führt von 
14.00 bis 18.00 Uhr durch die 
Nachmittagsstunden, darunter 
um 14.00 Uhr eine Hip-Hop 
Tanzvorführung des Tanz- und 
Sportzentrums Stadtilm, 14.30 
Uhr sorgt die Trommelgruppe 
DAJO für rhythmische Klänge, 
15.30 Uhr macht die Gruppe 
„Feuertanz“ mit ihrer Planwa-
gentour Station und erheitert 
mit ihren Liedern. Um 16.30 
Uhr wird Saxophonist, Singer 
& Songwriter Klemens Gö-
bel das Publikum begeistern. 
Die kleinen Gäste können 
sich auf eine Hüpfburg, Kin-
derschminkangebote, Natur- 
und Erlebnis-Bastelstraßen, 
Glücksräder sowie Spiel- und 
Rätselspaß freuen.

Im Schlossmuseum werden 
ab 14.00 Uhr, das „jazzy-duo“ 
und das „Duo Liedfass“ mu-
sikalisch durch die Nachmit-
tagsstunden führen. Der Pup-
penspieler und Pantomime 
Falk Ulke ist im Lapidarium um 
16.00 Uhr mit „Hans im Glück“ 
zu erleben und um 17.00 Uhr 
mit dem Papiertheaterstück 
„Jamie und Oliver spielen 
Dornröschen“. Um 16.45 Uhr 
zeigt „My Flair“ in einer Moden-
schau die neuesten Trends.
14.00 und 16.00 Uhr gehört 
die Bühne den Kindern des Of-
fenen Kinder- und Jugendtreffs 
des Marienstifts Arnstadt, 
Schülern der Robert-Bosch-
Regelschule und der Volks-
hochschule. Tänze und Lieder 
aus Osteuropa, „Balu der Bär“ 
und Trommelrhythmen gehö-
ren zu ihrem Darbietungen.
In den Abendstunden ist die 
deutsche Folk-Rock-Band 
„paddy goes to holyhead“ in 
kleiner Besetzung als Akustik-
Trio im Garten zu hören.
Das Schlossmuseum mit sei-
nen Ausstellungen kann ab 
14.00 Uhr ebenfalls kostenfrei 
besucht werden.

Beginn 14.00 Uhr, Eintritt frei

www.ilm-kreis.de

Stephan Hocke 

(WSV Schmiedefeld), lang-
jähriger Weltklasse-Ski-
springer und Olympiasieger 
im Teamwettbewerb in Salt 
Lake City 2002, beende-
te Ende 2012 seine aktive 
sportliche Laufbahn. 

Der Ilm-Kreis bedankt sich 
für seine herausragenden 
Leistungen und wünscht 
ihm für seine persönliche 
Zukunft alles Gute!
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Freie Plätze in den Ferienangeboten des Jugendamtes

Freizeit Termin Kurzbeschreibung Alter Preis

Westerwald -  14.07. - Der direkt unterhalb des Hauses gelegene „Heisterberger 8 - 12 220 € + 25 €
wir kommen… 23.07.13 Weiher“ lädt zum Baden, Toben und Spielen ein.  Jahre Ausflugs- und 
(Kreisjugendheim  Darüber hinaus werden Ausflüge, Disco und andere   Bastelgeld
Heisterberg)  Aktivitäten angeboten.
 
Theaterfreizeit 04.08. -  Im FZH Dörnfeld finden sich alle ein, die Spaß „am   7 - 11 139 € + 15 €
(Freizeitheim  10.08.13 Theater spielen“, singen, tanzen und basteln haben.  Jahre Ausflugs- und 
Dörnfeld)  Daneben gehören Baden, Ausflüge und spielerische   Bastelgeld
  Aktivitäten selbstverständlich auch zum Programm. 

„Tierisch-coole“ 11.08. -  Tierliebhaber aufgepasst! Im Schülerfreizeitzentrum 8 - 12  139 € + 15 €
Ferien 17.08.13 warten große und kleine Tiere deiner Heimat auf  Jahre Ausflugs- und 
(Schülerfreizeit-  dich. Sei dabei, wenn es heißt „Raubtierfütterung“ und   Bastelgeld
zentrum Ilmenau)  lerne nicht nur Esel und Ziegenbock, sondern auch viele 
  neue Freunde kennen. 

Stützung des Teilnehmerbeitrages: Die Übernahme des Teilnehmerbeitrages (ohne Ausflugs- und Bastelgeld) durch das Jugend-
amt ist bei Vorlage der entsprechenden Anspruchsvoraussetzungen für bis zu 14 Tage pro Kalenderjahr möglich. Er kann auf Antrag 
ganz oder teilweise bis zu einem Höchstbetrag von 18,00 € pro Tag übernommen werden. Bezieher von Leistungen nach dem SGB II 
(Hartz 4), Kinderzuschlag und Wohngeld können weiterhin Leistungen zur Bildung und Teilhabe beantragen. Bei Fragen zur Antrag-
stellung steht Ihnen das Jugendamt telefonisch unter 03628 738651 zur Verfügung.

Anmeldungen für diese  Landratsamt des Ilm-Kreises
Freizeiten sind schriftlich  Jugendamt - SG Jugendarbeit
zu richten an: Erfurter Str. 26, 99310 Arnstadt
 Auskünfte: 03628 738 651

ANMELDUNG

Familienname: ......................................................................  Vorname: ........................................................ männl./ weibl.

Straße, Nr.: ...........................................................................  geb. am: ................................................................................

PLZ, Ort:  ..............................................................................  Telefon-Nr.:............................................................................

gewünschte Freizeit: .......................................................................................................................................................................

Ausweichfreizeit: .............................................................................................................................................................................

Diese Anmeldung ist für mich/ uns verbindlich. Die Teilnahmebedingungen werden anerkannt.
Bei Teilnehmern unter 18 Jahren bitte die Anmeldung von den Eltern unterschreiben lassen.

Datum: ..................................................................................   ..............................................................................................
 Name, Vorname des Erziehungsberechtigten
 in Blockschrift

..............................................................................................   ..............................................................................................
Unterschrift des Teilnehmers Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten

Veranstaltungen im Ilm-Kreis
(Auswahl)

23. Mai Arnstadt 14 Uhr, Frauen- und  Lernstübchen - Unterstützung beim Lernen für 
  Familienzentrum Grundschüler
23. Mai Arnstadt 19 Uhr, Bibliothek Frevlerhand - Autorenlesung mit Ines Thorn
24. Mai Ilmenau 15 Uhr, Curie-Hörsaal Seniorenakademie der TU Ilmenau
   http://www.tu-ilmenau.de/seniorenakademie/
24. Mai Arnstadt 19.30 Uhr, Theater Hamlet frei nach der Tragödie von William Shakespeare,
   eine Inszenierung der Justizvollzugsanstalt Hohenleuben
25. Mai Schmiedefeld 41. GutsMuths-Rennsteiglauf
 (zentraler Zielort)
25. Mai Ilmenau Campus Lange Nacht der Technik
25./26. Mai Arnstadt Ruine Neideck Haus- & Gartenmesse
26. Mai Geraberg 10 Uhr, Moorbacher Park 11. Heringsfest
26. Mai Ilmenau- 9:30, Bahnhof Manebach Wanderung „Rund um Manebach“ (12 km)
 Manebach
29. Mai Ilmenau 19 Uhr, Musikschule Fachrichtungskonzert Gesang, Sprecherziehung und 
   Akkordeon
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ab 14 Uhr im Landratsamt
Hoffest 

www.ilm-kreis.de/hoff est

15. 
J u n i
15.
Samstag

 » Naturbastelstraße 
Kulturverein Reinsfeld

 » Bastelstraße 
Frauen- und Familienzentrum Arnstadt

 » Kreati vstand mit Glücksrad
Arnstädter Bildungswerk

 » Computer-Lernangebote
Kindercomputerschule Arnstadt

 » Info- und Spielangebote 
Förderverein Ilmenauer Teichlandschaft 

abwechslungsreiches Kinderprogramm von 
14 bis 18 Uhr im Rahmen des Schlossfestes 2013

 » Spielangebote 
Jugendamt Ilm-Kreis

 » Kinderschminken
plano.

 » Kaff ee und Kuchen
Landfrauen Dannheim

 » Schlossfestadventure*
Kultur & Sport Ilm-Kreis

 » Hüpfb urg

* spannende Schnitzeljagd mit tollen Preisen

1400 Hip-Hop Tanz    1430 DAJO    1530 Feuertanz    1630 Klemens Göbel
 » LIVE

31. Mai Ilmenau 15 Uhr, Curie-Hörsaal Seniorenakademie der TU Ilmenau
   http://www.tu-ilmenau.de/seniorenakademie/
31. Mai - Ilmenau Campus der TU Ilmenau Internationale Studierendenwoche in Ilmenau (ISWI) unter 
9. Juni   dem Motto “moving YOUth”
1. Juni Arnstadt Ab 12 Uhr, Theatervorplatz Riesenkinderfest mit Regenbogentour
2. Juni Arnstadt 10 Uhr, Tourist-Information Sonderstadtführung Märchenhaftes Arnstadt
4. Juni Arnstadt Ab 10 Uhr, Bibliothek Bücherflohmarkt
5. Juni Ilmenau 18 Uhr, Stadion  25. Kickelhahn-Berglauf
  Hammergrund
6.-9. Juni Arnstadt Innenstadt 21. Jazzweekend 2013
7.-9. Juni Ilmenau Innenstadt 21. Altstadtfest
7. Juni Ilmenau 15 Uhr, Curie-Hörsaal Seniorenakademie der TU Ilmenau
   http://www.tu-ilmenau.de/seniorenakademie/
7.-9. Juni Alkersleben Flugplatz Speeddays
8. Juni Dornheim 19.30 Uhr, Traukirche Professor Kolja Lessing, Würzburg - Violine
8. Juni Arnstadt 14 Uhr, Tourist-Information Musikalische Stadtführung
8. Juni Arnstadt Ab 9.30 Uhr, Musikschule Tag der offenen Tür der Musikschule
8. Juni Arnstadt Ab 9 Uhr, Marktplatz 17. Arnstädter Umwelt- und Erlebnismarkt
14. Juni Arnstadt 15 Uhr, Sportplatz Friedrich- 2. Arnestati Cup
  Ludwig-Jahn-Stadion
14. Juni Ilmenau 15 Uhr, Curie-Hörsaal Seniorenakademie der TU Ilmenau
   http://www.tu-ilmenau.de/seniorenakademie/
15. Juni Arnstadt ab 14 Uhr, Schlossmuseum,  Schlossfest
  Neideckruine, Landratsamt
15. Juni Großbreitenbach Zwiebelmarkt 14. Altstadtfest mit Wahl der 13. Großbreitenbacher
   Zwiebelmarktprinzessin
16. Juni Arnstadt 16 Uhr, Theater TANZ-SHOW Eine phantastische Reise durch die 
   Tanzgeschichte
19. Juni Ichtershausen 17.30 Uhr Stundenlaufserie (2. Lauf)
  Gemeindesportzentrum
22. Juni Ilmenau Ab 10 Uhr, Musikschule Musikschultag
   10.00-12.30 Uhr Vormittag der offenen Tür
   15.00 Uhr Hofkonzert
   19.00 Uhr Schuljahresabschlusskonzert
22. Juni - Großbreitenbach Am Letterchen Schützenwoche
30. Juni
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Beschlüsse des Betriebsausschusses des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis
Beschluss-Nr. 02/2013/BA AIK (30. April 2013)
Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis 
empfiehlt dem Kreistag des Ilm-Kreises zum Beschluss:
1. Der Jahresabschluss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-

Kreis für das Wirtschaftsjahr 2012 wird aufgrund der Ergeb-
nisse der Abschlussprüfung durch die Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft DOMUS AG 
festgestellt.

2. Der Jahresverlust des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis 
aus dem Wirtschaftsjahr 2012 in Höhe von 559.695,70 € 
wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Betriebsleitung des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis 
wird für das Wirtschaftsjahr 2012 Entlastung erteilt.

Beschluss-Nr. 03/2013/BA AIK (30. April 2013)
Der Betriebsausschuss des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis 
empfiehlt dem Kreistag des Ilm-Kreises zum Beschluss:
1. Das Dienstleistungsangebot der öffentlichen Abfallwirt-

schaft und die derzeit geltende Art der personenbezogenen 
Gebührenerhebung mit den satzungsgemäßen finanziellen 

Anreizen zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung durch 
Bioabfall-Eigenkompostierung und Nutzung der Möglichkei-
ten zur Reduzierung des Behältervolumens bei Regelab-
fuhr wird für den Kalkulationszeitraum 2014 grundsätzlich 
beibehalten. Das Angebot zur Abholung von Baum- und 
Strauchschnitt an dezentralen Sammelstellen unter Mit-
wirkung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird 
dabei weiterhin einbezogen.

2. Der Kreistag des Ilm-Kreises bestätigt die beiliegende „Kon-
zeption für die künftige Gestaltung der Abfallwirtschaft und 
Neuausschreibung der Entsorgungsdienst-leistungen im Ilm-
Kreis“ und ihre schrittweise Umsetzung bis zum Leistungs-
beginn 2015 entsprechend der vorliegenden Terminplanung.

3. Die lfd. Nr. 2 aus dem Kreistagsbeschluss Nr. 131/11 vom 
18. April 2011, „In Vorbereitung der Restmüllentsorgung im 
Ilm-Kreis unter Nutzung des Identsystems erfolgt im Jahr 
2013 die Neubeschaffung der mit Transpondern ausgestat-
teten Müllbehälter in das Eigentum des Landkreises“, wird 
aufgehoben.

Landratsamt Ilm-Kreis, Jugendamt
Beschluss-Nr. 125-13/23./JHA vom 30.04.2013

Richtlinie für die Gewährung von Kreiszuschüssen zur Förderung der Jugendarbeit der Jugendgruppen,  
Vereine und Jugendverbände im Ilm-Kreis

I. Allgemeines
Nach § 11 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) sind jungen 
Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen 
an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen 
mitbestimmt und gestaltet werden.
Jugendarbeit versteht sich als Feld sozialen Lernens, das jungen 
Menschen die eigenverantwortliche Entwicklung ihrer Persön-
lichkeit und das Hineinwachsen in die Gesellschaft erleichtert. 
Jugendarbeit erbringt somit sowohl erzieherische als auch Bil-
dungsleistungen. Einzelne Kurzzeitmaßnahmen allein erfüllen 
diese Anforderungen nicht. Dieser Anspruch wird durch eine 
kontinuierlich stattfindende Jugendarbeit erfüllt.
Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören u. a. Jugend-
bildung, Kinder- und Jugenderholung, internationale Jugendar-
beit sowie allgemeine Jugendarbeit.
Der Ilm-Kreis unterstützt Aktivitäten und Veranstaltungen der 
Jugendgruppen, Jugendverbände und anderer Träger nach § 74 
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII).
Die Städte und Gemeinden können, aufgrund von § 69 Abs. 5 
SGB VIII, die in ihrem Gebiet tätigen Träger der freien Jugendhilfe 
ebenfalls im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen.
Funktionsbezeichnungen und ähnliche Begriffe in dieser Richtli-
nie gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

II. Bereitstellung der Fördermittel
1. Die im Ilm-Kreis tätigen Jugendgruppen, -verbände und 

anderen Träger nach § 74 SGB VIII können Zuschüsse 
des Kreises nach Maßgabe des Punktes III dieser Förder-
richtlinie und der im Haushalt zur Verfügung stehenden 
finanziellen Mittel erhalten. Schulen und Schulfördervereine 
sind von dieser Förderung ausgeschlossen. Projekte und 
Einrichtungen, die im Rahmen des Jugendförderplanes be-
reits pauschal gefördert werden, sind von dieser Regelung 
ausgenommen.

2. Innerhalb der Superintendentur der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche sind nur die jeweiligen Pfarrgemeinden 
antragsberechtigt.

3. Diese Förderung ist eine Leistung des Kreises im Rahmen 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, auf die kein 
Rechtsanspruch besteht.

4. Die vom Ilm-Kreis gezahlten Zuschüsse sind von den Emp-
fängern zweckgebunden zu verwenden. Der Kreis ist berech-
tigt, die ordnungsgemäße Verwendung zu überprüfen.

5. Förderfähig sind nur Teilnehmer, die ihren Wohnsitz im Ilm-
Kreis haben. Kreisfremde Jugendliche, die zu Ausbildungs-
zwecken im Ilm-Kreis untergebracht sind, sind ebenfalls 
förderfähig.

6. Die Veranstaltungen müssen öffentlich zugänglich sein und 
dürfen keinen überwiegend fachlichen, sportlichen oder 
religiösen Charakter tragen.

7. Die einzelnen Maßnahmen müssen unter der Leitung von 
volljährigen und qualifizierten bzw. geeigneten Personen 
stehen.

8. Die geförderten Träger haben auf Grundlage des Bundes-
kinderschutzes sicherzustellen, dass unter deren Verant-
wortung keine haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätige 
Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach §§ 
171, 174 bis 174c, 176 bis 181a, 182 bis 184e oder § 225 
des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind, Aufgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe wahrnehmen und Minderjährige be-
aufsichtigen, betreuen, erziehen oder ausbilden oder einen 
vergleichbaren Kontakt mit ihnen haben.

9. Der Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Jugend-
amt und dem Antragsteller nach § 72a SGB VIII (Tätigkeits-
ausschluss einschlägig vorbestrafter Personen) auf der 
Grundlage der Richtlinie zur Umsetzung des § 72a SGB VIII 
vom 30.04.2013 ist Voraussetzung für die Förderung des 
Ilm-Kreises.

III. Förderfähige Maßnahmen und Umfang der Förderung

A. Fahrten und Freizeiten
1. Förderfähig sind Fahrten und Freizeiten in Einrichtungen und 

Zeltlagern im In- und Ausland, die der Kinder- und Jugender-
holung dienen.

2. Nicht gefördert werden:
a) Veranstaltungen geschlossener Schulklassen, 
b) Fahrten und Freizeiten kommerzieller Anbieter,
c) Trainings-, Vergleichskampf- oder Wettkampfveranstal-

tungen.
3. Die Gruppen sollen in der Regel acht Teilnehmer ab dem 

schulpflichtigen Alter und unter 21 Jahren sowie einen 
Jugendleiter umfassen. Über diesen Personenkreis hinaus 
wird pro angefangene 10 Teilnehmer ein weiterer Jugend-
leiter bezuschusst. In begründeten Ausnahmefällen ist eine 
Veränderung des Betreuerschlüssels auf Antrag möglich.

Amtlicher Teil
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4. Die Maßnahme muss mindestens 2 Tage dauern und eine 
Übernachtung beinhalten.

5. Die Höhe des Kreiszuschusses beträgt max. 4,00 Euro bei 
Inlands- und max. 4,50 Euro bei Auslandsfreizeiten pro Tag 
und Teilnehmer.

6. Zur Antragstellung werden benötigt: Ausschreibung, Pro-
gramm.

B. Örtliche Ferienspiele
1. Ferienspiele sind tageweise Angebote für Kinder und Ju-

gendliche im schulpflichtigen Alter.
2. Die Gruppen sollen in der Regel mindestens 6 Teilnehmer 

pro Tag sowie einen Jugendleiter umfassen. Über diesen 
Personenkreis hinaus wird pro angefangene 10 Teilnehmer 
ein weiterer Jugendleiter bezuschusst. Die Ferienspiele 
haben eine Dauer von mindestens 4 Stunden täglich und 
3 Werktagen (ohne Unterbrechung). Abweichungen sind in 
begründeten Ausnahmefällen möglich.

3. Die Höhe des Kreiszuschusses beträgt max. 3,00 Euro pro 
Tag und Teilnehmer und max. 4,50 Euro pro Jugendleiter.

4. Zur Antragstellung werden benötigt: Ausschreibung, Pro-
gramm.

C. Internationale Jugendbegegnungen
1. Förderfähig sind Internationale Jugendbegegnungen mit 

einer Dauer von mindestens 5 bis höchstens 14 Tagen. Hin- 
und Rückfahrt werden als 1 Tag gerechnet.

2. Zuschüsse erhalten nur Jugendgruppen des Ilm-Kreises, die 
eine intensive Vorbereitung nachweisen. Zur Antragstellung 
werden benötigt: 
a) Einladungsschreiben der ausländ. Partnergruppe, 
b) genaues Begegnungsprogramm,
c) Kosten- und Finanzierungsplan.

 Bei der Programmgestaltung wird darauf Wert gelegt, dass 
es während der Gesamtdauer des Aufenthalts zu ständigen 
Kontakten mit der Partnergruppe kommt.

3. Die Teilnehmerzahl soll mindestens 8 und höchstens 25 
Personen betragen, wobei für je angefangene 7 Teilnehmer 
ein Jugendleiter bezuschusst werden kann.

4. Begegnungen, die vorwiegend der Erholung und der Be-
sichtigung dienen oder im wesentlichen wissenschaftlichen, 
parteipolitischen, religiösen oder wettkampfartigen Charak-
ter haben oder der Berufsausbildung bzw. der beruflichen 
Weiterbildung dienen, werden nicht bezuschusst.

5. Das Mindestalter der Teilnehmer soll 12 Jahre und das 
Höchstalter 21 Jahre betragen.

6. Die Höhe des Kreiszuschusses beträgt max. 5,00 Euro pro 
Tag und Teilnehmer/Jugendleiter.

D. Außerschulische Jugendbildung
Außerschulische Jugendbildung setzt situativ am Alltag und der 
Lebenswelt junger Menschen an und lebt von der Freiwilligkeit 
der Teilnahme. Die inhaltliche Beschreibung außerschulischer 
Jugendbildung reicht von allgemeinbildender, politischer, sozi-
aler, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher, technischer, 
weltanschaulicher bis hin zu religiöser Orientierung. Sie ist der 
Versuch, sowohl die Vielfalt der Interessen und Bedürfnisse zu 
beschreiben als auch die Felder, in denen Jugendarbeit Soziali-
sationshilfe leisten kann, zu berücksichtigen. Die genannten Bil-
dungsschwerpunkte überlappen sich und sind in der praktischen 
Arbeit häufig miteinander verknüpft.
Förderfähig sind Tages- und Mehrtagesveranstaltungen, Semi-
nare sowie Gesprächsrunden mit Referenten, die die genannten 
Bildungsschwerpunkte beinhalten. Die Höhe des Kreiszuschus-
ses beträgt max. 3,50 Euro pro Tag und Teilnehmer/Jugendleiter 
sowie max. 100 Euro Referentenkosten (Gastreferenten) pro Tag 
bei Tages- und Mehrtagesveranstaltungen und Seminaren. Bei 
Gesprächsrunden vor Ort ist ein Zuschuss zu den Referenten-
kosten bis max. 100 Euro möglich, der Tagessatz entfällt in die-
sem Fall.
Die Gruppen sollen in der Regel mindestens acht Teilnehmer 
ab dem schulpflichtigen Alter und unter 21 Jahren sowie einen 
Jugendleiter umfassen. Über diesen Personenkreis hinaus wird 
pro angefangene 10 Teilnehmer ein weiterer Jugendleiter bezu-
schusst.
Dazu ist vor Beginn der Maßnahme ein Antrag mit Programm zu 
stellen.

E. Seminare und Fortbildungsveranstaltungen 
für Jugendleiter
1. Förderfähig sind weitergehende qualifizierende Maßnah-

men, die der pädagogischen Aus- und Weiterbildung von 
Jugendleitern dienen.

2. Nicht gefördert werden: siehe Punkt A 2.
3. Zuschüsse erhalten nur Gruppen aus dem Ilm-Kreis mit 

mindestens 6 Teilnehmern. Das Mindestalter der Teilnehmer 
soll nicht unter 16 Jahren liegen. Dem Antrag ist ein ausführ-
liches Programm beizulegen.

4. Die Maßnahme muss mindestens 2 Tage dauern.
5. Die Höhe des Kreiszuschusses beträgt max. 5,00 Euro pro 

Tag und Teilnehmer.

F. Materialkostenzuschüsse
Förderfähig ist die Beschaffung von Material für die Jugendgrup-
penarbeit, welches zur Durchführung von Maßnahmen der Ju-
gendarbeit benötigt wird.
Hierunter fallen insbesondere Fachliteratur, Spiel- und Beschäf-
tigungsmaterial sowie Materialien und Geräte für die pädagogi-
sche Arbeit, die zur Gruppenarbeit notwendig sind. Sportbeklei-
dung, fachspezifische Ausrüstung oder Ausstattung sind nicht 
förderfähig.
Der Kreis gewährt einen Zuschuss zu den Materialkosten, je-
doch maximal 300 Euro pro Jahr und Träger. Nicht gefördert 
werden Einzelanschaffungen mit einem Wert ab 410 Euro Netto. 
Dem Antrag ist ein Kostenplan beizufügen.

G. Zuschüsse für die allgemeine Jugendarbeit
Jugendgruppen und Träger können auf Antrag eine Zuwendung 
für ihre laufende Jugendarbeit von bis zu 100 Euro pro Jahr er-
halten. Vorrangig werden damit Projekte und Aktivitäten, die der 
Erweiterung des Jugendgruppenlebens dienen oder für laufende 
Kosten (Büromaterial, Porto), gefördert. Dazu ist vor Beginn der 
Maßnahme ein Antrag mit detailliertem Kostenplan zu stellen.

H. Jugendräume
1. Gefördert werden Räume der offenen Jugendarbeit, die von 

Jugendlichen in Eigenverantwortung genutzt werden.
2. Die Finanzierung umfasst Materialkosten für die Renovie-

rung, den Um- und Ausbau von Jugendräumen durch die 
Benutzergruppen. Bei diesen kleineren Renovierungsarbei-
ten kann ein Zuschuss von max. 400 Euro in der Regel alle 
2 Jahre pro Einrichtung gewährt werden.

3. Dem Antrag ist ein Kostenplan beizufügen.
4. Nicht gefördert werden Einzelanschaffungen mit einem Wert 

ab 410 Euro Netto sowie Handwerkerleistungen.

I. Mitgliederzuschuss für die Arbeit der Jugendgruppen
Jugendgruppen ab 7 Mitgliedern bis 21 Jahre können auf Antrag 
jährlich eine pauschale Förderung von bis zu 3,50 Euro pro Mit-
glied erhalten. Berechnungsgrundlage hierfür bildet das aktuelle 
Mitgliederverzeichnis. Anträge sind bis zum 30. April des laufen-
den Jahres zu stellen. Die maximale Förderung pro Jugendgrup-
pe beträgt 150 Euro. Im Ilm-Kreis tätige Jugendverbände und 
deren Mitgliedsvereine (Sportjugend Ilm-Kreis, Kreisjugendfeu-
erwehr, Evangelische Jugendarbeit) die bereits eine Förderung 
als kreisweit tätige Jugendverbände erhalten sowie Vereine, die 
bereits einen Mitgliederzuschuss über andere Ämter des Ilm-
Kreises erhalten, können diesen Zuschuss nicht in Anspruch 
nehmen.

IV. Antragstellung
Zuschüsse nach diesen Richtlinien werden nur nach schriftli-
chem Antrag gewährt. Anträge auf Förderung von Maßnahmen 
sind, so in den einzelnen Punkten nichts anderes geregelt ist, 
spätestens vor Maßnahmebeginn auf dem entsprechenden 
Formblatt an das
  Landratsamt des Ilm-Kreises
  Jugendamt - SG Jugendarbeit
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
zu stellen. Die Verwaltung des Jugendamtes verbescheidet die 
Anträge und informiert zum weiteren Verfahren. Anträge, die 
über diese Förderrichtlinie hinausgehen, werden dem Jugendhil-
feausschuss zur Entscheidung vorgelegt.
Bereits begonnene oder durchgeführte Maßnahmen bzw. vor 
Bewilligung getätigte Ausgaben können nicht nachfinanziert wer-
den. Ergeben sich nach der Bewilligung gegenüber der Antrag-
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stellung Veränderungen, so sind diese der Verwaltung des Ju-
gendamtes vor Maßnahmebeginn schriftlich mitzuteilen.

V. Verwendungsnachweis
1. Für alle Maßnahmen ist ein Monat nach Beendigung, spä-

testens bis 15. Dezember des laufenden Jahres ein Verwen-
dungsnachweis vorzulegen.

2. Die Auszahlung der Zuschüsse erfolgt erst nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises abzüglich eventuell gezahlter Vor-
schüsse. Auf Antrag ist die Auszahlung eines Vorschusses 
von bis zu 75% der höchstmöglichen Fördersumme möglich.

3. Durch den Träger sind nicht in Anspruch genommene oder 
zu unrecht gezahlte Beträge unaufgefordert zurückzuzahlen. 
Bei nicht fristgerechter Erstattung ist der Anspruch mit 5 vom 
Hundert über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen 
Bundesbank gemäß SGB X jährlich zu verzinsen.

4. Alle Originalbelege sind vom Zuschussempfänger min-
destens 6 Jahre aufzubewahren und gegebenenfalls zur 
Prüfung vorzulegen.

5. Zur Nachweisführung sind vorzulegen:
 Punkt A:
 - Teilnehmerliste mit Name, Alter, Anschrift und Unterschrif-

ten der Teilnehmer im Original
 - Nachweis der Übernachtungskosten  

(Kopie der Rechnung)
 Punkt B:
 - tägliche Teilnehmerliste mit Name, Alter, Anschrift und 

Unterschriften der Tln. im Original
 Punkt C:
 - Teilnehmerliste mit Name, Alter, Anschrift und  

Unterschriften der Teilnehmer im Original
 - Sachbericht
 Punkt D:
 - Teilnehmerliste mit Name, Alter, Anschrift und  Unter-

schriften der Teilnehmer im Original bei Zuschuss pro Tag 
und Teilnehmer

 - Originalbelege bei Referentenkosten
 Punkt E:
 - Teilnehmerliste mit Name, Alter, Anschrift und Unterschrif-

ten der Teilnehmer im Original

 - Sachbericht
 Punkt F:
 - Belege der Gesamtkosten (Kopien) auf gesondertem 

Nachweisblatt
 Punkt G:
 - Belege der Gesamtkosten (Kopien) auf gesondertem 

Nachweisblatt
 Punkt H:
 - Belege der Gesamtkosten (Kopien) auf gesondertem 

Nachweisblatt
 Punkt I:
 - Mitgliederverzeichnis mit Name, Alter, Anschrift und 

Unterschrift des Vorsitzenden/Leiters

VI. Kofinanzierung von Maßnahmen der Jugendarbeit
Der Ilm-Kreis stellt als Ergänzung zu den hauptamtlichen Projek-
ten jährlich Mittel zur Kofinanzierung für Maßnahmen der Jugend-
arbeit zur Verfügung. Diese Maßnahmen müssen inhaltlich den 
Schwerpunkten der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII entspre-
chen. Förderfähig sind Personal- und Sachkosten. Die Förderung 
erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Über die Verteilung der Mittel 
entscheidet der Jugendhilfeausschuss.
Förderanträge sind rechtzeitig und vor Maßnahmebeginn zu stel-
len.
Förderfähig sind Träger von Maßnahmen der Jugendarbeit, die 
Personen mit entsprechender Eignung und Ausbildung einset-
zen, d. h. Erzieher, Fachkraft für soziale Arbeit, sozialpädagogi-
sche Fachschul- und Fachhochschulkräfte (Fachkräftegebot des 
Freistaates Thüringen).
Zur Nachweisführung sind entsprechende Personalkostennach-
weise mittels Lohnjournal, Buchungsberichte je Kostenstelle für 
geförderte Sachkosten sowie ein Sachbericht zu erbringen.

VII. In-Kraft-Treten
Diese Richtlinie tritt zum 01.07.2013 in Kraft. Gleichzeitig verliert 
die Richtlinie vom 26.08.2008 zur Förderung der Jugendarbeit 
ihre Gültigkeit.

Richtlinie zur Umsetzung des § 72a SGB VIII - „Tätigkeitsausschluss einschlägig  
vorbestrafter Personen“ in der Jugendhilfe im Ilm-Kreis

Zum 1. Januar 2012 ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven 
Schutzes von Kindern und Jugendlichen - das Bundeskinder-
schutzgesetz (BKiSchG) - in Kraft getreten (BGBl. I 2011 Nr. 70 
vom 28. Dezember 2011, S. 2975).
Ein wesentliches Ziel dieses Gesetzes (§ 72a SGB VIII) ist es, 
sicherzustellen, dass im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe we-
der hauptamtlich noch neben- oder ehrenamtlich Personen tätig 
werden, die insbesondere wegen Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit oder die per-
sönliche Freiheit rechtskräftig verurteilt worden sind. § 72a Abs. 1 
SGB VIII ist dahingehend verändert, dass ein etwaiger Tätigkeits-
ausschluss nun durch die Vorlage eines erweiterten Führungs-
zeugnisses festzustellen ist.

Durch die Einführung und Vorlage von erweiterten Führungs-
zeugnissen nach § 30 Abs. 5 und § 30a Abs. 1 Bundeszentral-
registergesetz (BZRG) soll ermöglicht werden, dass in kinder- 
und jugendnahen Bereichen keine Personen beschäftigt werden, 
die rechtskräftig wegen einschlägiger Straftatbestände verurteilt 
wurden.
Der Jugendhilfeausschuss hat mit Beschluss-Nr. 124-13/23./
JHA vom 30.04.2013 eine Richtlinie zur Umsetzung des Bun-
deskinderschutzgesetzes verabschiedet. Diese Richtlinie steht 
im Internet unter http://ilm-kreis.de/jugendamt/downloads und im 
Jugendamt zur Verfügung.

Fäkalentsorgung im Raum Arnstadt
Der Wasser-/Abwasserzweckverband Arnstadt und Umgebung 
gibt gemäß § 14 Abs. 3 der Entwässerungssatzung - EWS - 
vom 26.05.2003 (Amtsblatt des Ilm-Kreises vom 21.10.2003), 
zuletzt geändert durch Satzung vom 08.11.2011 (Amtsblatt des 
Ilm-Kreises vom 13.12.2011) die Entsorgungszeiträume für die 
geordnete Fäkalschlammentsorgung im Verbandsgebiet für das 
Jahr 2013 bekannt. Die Termine können auch unter www.wazv-
arnstadt.de abgerufen werden.

Die Entsorgung wird:
vom 22.05.2013 bis 27.05.2013 Klein- und Großhettstedt,
vom 28.05.2013 bis 31.05.2013 Großliebringen,
vom 03.06.2013 bis 06.06.2013 Kleinliebringen,

vom 07.06.2013 bis 10.06.2013 Geilsdorf,
vom 11.06.2013 bis 12.06.2013 Gösselborn,
vom 13.06.2013 bis 14.06.2013 Dörnfeld,
vom 17.06.2013 bis 19.06.2013 Singen,
vom 20.06.2013 bis 21.06.2013 Cottendorf

durchgeführt.

Bitte ermöglichen Sie uns über Nachbarn bzw. andere Personen 
den Zutritt zu Ihrer Grundstückskläranlage, wenn Sie an dem für 
Ihren Wohnort vorgesehenen Entsorgungstermin nicht zu Hause 
sind.
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Im Ilm-Kreis ist die Stelle eines/einer

ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten

zu besetzen.
Der/die ehrenamtliche Seniorenbeauftragte nimmt für den Ilm-
Kreis die ihm/ihr nach § 4 Abs. 2 Thüringer Seniorenmitwir-
kungsgesetz zugewiesenen Aufgaben:
- Unterstützung der Arbeit der Seniorenbeiräte und gemein-

sam mit diesen Ansprechpartner für Senioren
- Vertretung der Anliegen, Probleme und Anregungen der 

Seniorenbeiräte und der Senioren gegenüber der kommu-
nalen Verwaltung

- Wahrnehmung des Rechtes auf Anhörung vor Entschei-
dungen des Kreistages, die überwiegend Senioren betref-
fen

- unaufgeforderte Abgabe von Stellungnahmen zusammen 
mit den Seniorenbeiräten zu allen die Senioren betreffen-
den Fragen und Unterbreitung von Vorschlägen

- Vertretung der Interessen der kommunalen Seniorenbei-
räte im Landesseniorenrat und Information über dessen 
Arbeit

und darüber hinaus folgende weitere Aufgaben:
- Unterstützung/Koordinierung der Seniorenarbeit im  

Landkreis
- Unterstützung/Koordinierung generationsübergreifender 

Ansätze
- Information/Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit in Projekten und mit Trägern der  

Seniorenarbeit
wahr.

Der/die Bewerber/in soll das 60. Lebensjahr vollendet haben.

Durch die kommunalen Seniorenbeiräte können gemäß § 1 
Abs. 2 der Satzung für den ehrenamtlichen Seniorenbeauftrag-
ten des Landkreises Ilm-Kreis bis zum 11. Juni 2013 Vorschlä-
ge bei der Landrätin des Ilm-Kreises eingereicht werden.

Darüber hinaus werden die in den Kommunen, in denen kei-
ne Seniorenbeiräte tätig sind, vertretenen Vereine, Verbände 
und Vereinigungen einschließlich der in der LIGA der Freien 
Wohlfahrtspflege vertretenen Organisationen, die gemäß ih-
rer Satzung die sozialen, kulturellen, gesundheitlichen, wirt-
schaftlichen, sportlichen und sonstigen Interessen der Senio-
ren wahrnehmen, gebeten, Vorschläge unter Einreichung ihrer 
Satzung bis zum 11. Juni 2013 an die im Kreistag vertretenen 
Fraktionen (CDU/FDP, DIE LINKE., SPD/GRÜNE und Freie 
Wählergemeinschaft) oder die Landrätin an folgende Adresse 
zu richten:
 Landratsamt Ilm-Kreis
 Kreistagsbüro
 Ritterstraße 14
 99310 Arnstadt

Die Wahl erfolgt für die Dauer der gesetzlichen Amtszeit des 
Kreistages. Der/die ehrenamtliche Seniorenbeauftragte bleibt 
im Amt bis ein Nachfolger gewählt ist.

P. Enders
Landrätin

Stellenausschreibung

An alle Bienenhalter im Ilm-Kreis
Diese nachfolgende Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der 
Varroatose wurde am 13.05.2013 im Thüringer Staatsanzeiger 
(Nr 19/2013 S. 765) veröffentlicht. Die Medikamente zur Var-
roosebehandlung für nicht organisierte Imker können über die 
örtlichen Imkervereine bestellt werden. Nur in Ausnahmefällen 
können nicht organisierte Imker diese Medikamente direkt beim 
Veterinäramt bestellen. Für Fragen steht ihnen das Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsamt gern unter 03628-738851 
zur Verfügung.

Allgemeinverfügung des Thüringer Landesamtes  
für Verbraucherschutz (TLV) zur Bekämpfung  

der Varroatose vom 19.4.2013

Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) erlässt 
auf der Grundlage des § 15 Abs. 2 der Bienenseuchen-Verord-
nung (BienSeuchV) in der Fassung vom 03.11.2004 (BGBl. I S. 
2738), zuletzt geändert durch Artikel 10 der Verordnung vom 
20.12. 2005 (BGBl. I S. 3499) folgende

Allgemeinverfügung
1. Für alle im Freistaat Thüringen gehaltenen Bienenvölker wird 

im Jahr 2013 eine Behandlung gegen Varroamilben angeord-
net.

2. Die Behandlung hat spätestens am 30.07.2013 als Sommer-
behandlung oder im August/September 2013 als Nachsom-
merbehandlung zu beginnen und in der brutfreien Zeit als 
Winterbehandlung (November 2013) fortzuführen.

3. Für die Behandlung dürfen ausschließlich dafür zugelasse-
ne Arzneimittel eingesetzt werden. Bei der Anwendung der 
Mittel haben sich die Bienenhalter nach den Anweisungen 
der Arzneimittelhersteller zu richten. Die Behandlung ist im 
Bestandsbuch zu dokumentieren.

4. Die Allgemeinverfügung wird an dem auf die öffentliche Be-
kanntmachung folgenden Tag wirksam.

5. Diese Verfügung ergeht kostenfrei.

Die gesamte Allgemeinverfügung einschließlich Begründung 
liegt ab sofort im TLV, Abteilung 2, Tennstedter Str. 8/9 in 99947 
Bad Langensalza zur Einsichtnahme aus und kann auf der Inter-
netseite des TLLV unter http://www.thueringen.de/de/tlv/verbrau-
cherschutz/veterinaerwesen/ eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift im 

Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
Tennstedter Str. 8/9
99947 Bad Langensalza

zu erheben.

Hinweise:
1. Bienenstöcke, die der Resistenzzucht dienen, werden auf 

Antrag vom Behandlungsgebot gegen Varroatose freigestellt. 
Der Antrag ist in schriftlicher Form unter Beifügung einer Be-
gründung an das jeweils örtlich zuständige Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises bzw. der 
kreisfreien Stadt zu richten. 

2. Bei Fragen zur sachgerechten Durchführung der Behandlung 
wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachungsamt.

3. Ein Widerspruch gegen diese Allgemeinverfügung hat gemäß 
§ 80 Satz 2 i.V.m. Satz 1 Nr. 2  Tierseuchengesetz (TierSG) 
vom 22. Juni 2004 (BGBl. I S. 1260, ber. BGBl. I S. 3588), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 87 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2011 (BGBl. I S. 3044), keine aufschiebende 
Wirkung. Dies bedeutet, dass die verfügten Maßnahmen 
trotz eines eventuell erhobenen Widerspruches durchzufüh-
ren sind, jedoch kann in diesem Fall die Verfügung im Nach-
gang gerichtlich überprüft werden.

Bad Langensalza, den 19.04.2013

Detlef Wendt
Präsident

Landesamt für Verbraucherschutz
Bad Langensalza, 19.4.2013
Az.: 22.3a2590.240.Varroa

(Quelle ThürStAnz Nr. 19/2013 S. 765)
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Im Sozialamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist voraussichtlich 
ab 01. August 2013 eine Stelle als

Fallmanager(in) SGB XII

zu besetzen.

Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
- Beratung der Klienten mit Fallaufnahme
- Erfassung und Einschätzung der Bedarfssituation auf der 

Basis einer Anamnese
- Erarbeitung eines verbindlichen Hilfe- bzw.  

Maßnahmeplanes
- Maßnahme- und Leistungssteuerung
- Wirksamkeitsprüfung und Optimierung von Leistungen
- Ergebnisbewertung und -dokumentation
- Koordinierung und Ergänzung des Dienstleistungs- 

angebotes
- Ausbau der bestehenden örtlichen und regionalen  

Kooperationsnetze

Erwartet werden:
- Abschluss als Dipl.-Sozialarbeiter/in /  

Dipl.-Sozialpädagoge/in
- Kenntnisse im allgemeinen Sozialleistungs- und Verwal-

tungsrecht und Bereich der Hilfeplanerstellung und der 
Integration von Behinderten

- Fähigkeit zur Kommunikation und Motivation
- Computerkenntnisse
- Fahrerlaubnis für PKW und die Bereitschaft zur Durchfüh-

rung von Dienstreisen mit eigenem PKW
- Bereitschaft zur Fortbildung als Fallmanager in der Sozial-

leistungsverwaltung

Wünschenswert wäre:
- eine heilpädagogische Zusatzqualifikation

Die Bezahlung erfolgt in Entgeltgruppe S 11 nach Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders be-
vorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2013/23“ bis zum 10.06.2013 an folgende Ad-
resse zu richten:
  Landratsamt Ilm-Kreis
  Personal- und Schulverwaltungsamt
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitte einen 
adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag beile-
gen.

Petra Enders
Landrätin

Stellenausschreibung

Im Jugendamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist ab dem 1. Sep-
tember 2013

1 Stelle als Sachbearbeiter/in Unterhaltsvorschuss

in Teilzeit für 30 Stunden pro Woche zu besetzen.
Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.

Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
· Beratung von Eltern bezüglich Kindesunterhalt und Unter-

haltsvorschuss
· Antrags- und Fallbearbeitung
· Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen vor und während 

des Leistungsbezuges
· Heranziehung von Unterhaltsschuldnern vor Leistungsbe-

zug zur Erfüllung ihrer Unterhaltspflicht
· Heranziehung von Unterhaltsschuldnern während des 

Leistungsbezuges und ggf. nach Ablauf des Leistungsbe-
zuges

Erwartet werden:
· Abgeschlossene Berufsausbildung als 

Verwaltungsfachangestellte/r oder vergleichbarer  
Berufsabschluss

· Positive Kommunikationsfähigkeit auch in kritischen  
Situationen

· Computerkenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office-
Programmen

· Kenntnisse im Haushaltsrecht, Mahn- und Vollstreckungs-
verfahren, Bürgerlichem Recht (BGB), Einkommensbe-
rechnungen

· Bereitschaft zu teamorientiertem Arbeiten
· Fahrerlaubnis für PKW

Die Bezahlung erfolgt in Entgeltgruppe 8 des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders  
bevorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stel-
lenausschreibung 2013/21“ bis zum 11.06.2013 an folgende  
Adresse zu richten:
 Landratsamt Ilm-Kreis
  Personal- und Schulverwaltungsamt
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitten wir ei-
nen adressierten und ausreichend frankierten Rückumschlag 
beizulegen.

P. Enders
Landrätin

Stellenausschreibung
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Im Sozialamt des Landratsamtes Ilm-Kreis ist voraussichtlich 
ab 01. September 2013

1 Stelle als Sekretär(in)

zu besetzen.

Die Besetzung erfolgt in den ersten 6 Monaten befristet zum 
Zwecke der Erprobung.
Folgende Aufgaben sind im Wesentlichen zu erfüllen:
- Postbearbeitung
- Terminregistrierung und -kontrolle
- Organisation und Erledigung von Schreibarbeiten
- Schriftgutverwaltung
- Besucherbetreuung
- Büromaterialbestellung und -verwaltung
- Vor- und Nachbereitung von Beratungen und Ausschuss-

sitzungen

Erwartet werden:
- Ausbildung als Fachangestellte/r für Bürokommunikation 

oder vergleichbarer Bildungsabschluss
- Computerkenntnisse und sicherer Umgang mit MS-Office-

Programmen

- Organisationsvermögen
- Fahrerlaubnis für PKW

Die Bezahlung erfolgt in Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrages für 
den öffentlichen Dienst (TVöD).

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders be-
vorzugt.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Schulabschluss- und Ausbildungszeugnisse usw.) 
sind im verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Stellen-
ausschreibung 2013/22“ bis zum 07.06.2013 an folgende Ad-
resse zu richten:
  Landratsamt Ilm-Kreis
  Personal- und Schulverwaltungsamt
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitte einen 
adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag beile-
gen.

P. Enders
Landrätin

Stellenausschreibung

An der Musikschule des Ilm-Kreises, Außenstelle Ilmenau, ist 
ab 01. August 2013

1 Teilzeitstelle einer Lehrkraft für das Fach Klavier

mit 0,59 der Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten zu besetzen.

Erwartet werden:
· ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Fach Klavier
· methodische fundierte Unterrichtsarbeit und pädagogi-

sches Geschick im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen

· Befähigung zum Einzel- und Gruppenunterricht einschließ-
lich Wettbewerbs- und Studienvorbereitung

· Offenheit für alternative Unterrichtsformen auch in Koope-
ration mit anderen Bildungseinrichtungen

· Bereitschaft zum Unterricht an den Hauptstellen in Arn-
stadt und Ilmenau

· Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft und Organisationsge-
schick

· Fahrerlaubnis für PKW

Die Bezahlung erfolgt nach Entgeltgruppe 9 des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Bei Einstellung ist die Vorlage eines erweiterten polizeilichen 
Führungszeugnisses erforderlich.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders be-
vorzugt.

Für detaillierte Fragen steht der Schulleiter Herr Kriwitzki unter 
03628/75640 zur Verfügung.

Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, Abschlusszeugnisse) sind im verschlossenen 
Umschlag mit der Aufschrift „Stellenausschreibung 2013/24„ 
bis zum 20. Juni 2013 an folgende Adresse zu richten:
  Landratsamt Ilm-Kreis
  Personal- und Schulverwaltungsamt
  Ritterstraße 14
  99310 Arnstadt
Für die Rücksendung der Bewerbungsunterlagen bitte einen 
adressierten und ausreichend frankierten Briefumschlag beile-
gen.

Petra Enders
Landrätin 

Stellenausschreibung
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